
1. Kapitel —  Verbrechen gegen Souveränität der DDR,
25 Frieden, Menschlichkeit und Menschenrechte § 9 0

der auf G rund von entsprechenden W eisungen oder aus eigener In itia tive 
an Verfolgungen teilnim m t, als auch der, welcher entsprechende V er
folgungsm aßnahm en veranlaßt, ist strafrechtlich verantw ortlich. Es ge
nügen M itteilungen jeder A rt, z. B. über Personalien der A nhänger der 
Friedensbew egung oder ihren  A ufenthalt, sofern diese dadurch der V er
folgung ausgesetzt werden.

5. In allen  erfaßten  A lternativen verlangt der Tatbestand Vorsatz. 
E r m uß sich bei K riegshetze und -propaganda auf die erstreb te

Zielsetzung beziehen. Bei den anderen Begehungsweisen m uß der Vorsatz 
des Täters die K enntnis umfassen, daß sein A uffordern dem Bruch 
solcher völkerrechtlicher V ereinbarungen gilt, die der W ahrung und 
Festigung des Friedens dienen, oder daß es sich um  A nhänger der 
Friedensbew egung handelt.

6. Abs. 2 erfaß t s'traferschwerende Umstände. Zum Begriff planm äßig 
vgl. § 106 Anm. 8.

Die Bildung der genannten Organisationen oder Gruppen charakteri
siert einen erhöhten G rad der Gesellschaftsgefährlichkeit, weil solche 
Organisationen oder G ruppen eine in tensivere und w irksam ere Durch
setzung der erstreb ten  Zielsetzung ermöglichen.

W ird m it H andlungen gern. § 89 Abs. 1 ein A ngriff auf Leben oder 
G esundheit eines A nhängers der Friedensbew egung geführt, begründet 
dies gleichfalls erhöhte str. V erantw . In diesen Fällen sind jedoch auch 
die entsprechenden Tatbestände des 3. Kap., l.A bschn., Bes. Teil, ta te in 
heitlich anzuwenden, wenn ein tatbestandsm äßiger Erfolg im konkreten 
Einzelfall eingetreten ist.

§ 90

V ölkerrechtsw idrige V erfolgung von  Bürgern  
der D eutschen D em okratischen R epublik

(1) Wer im Widerspruch zum Völkerrecht maßgeblich oder 
mit besonderer Aktivität daran mitwirkt, unter Zugrunde
legung der Alleinvertretungsanmaßung der westdeutschen 
Bundesrepublik und der Ausdehnung der westdeutschen Ge
richtshoheit Bürger der Deutschen Demokratischen Republik 
wegen der Ausübung ihrer verfassungsmäßigen Staatsbürger
rechte zu verfolgen, zu ihrer Verfolgung aufzufordern oder 
die Verfolgung anzuordnen oder zu veranlassen, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft, soweit nicht nach 
anderen Gesetzen eine höhere Strafe verwirkt ist.

(2) Personen, die die Hauptverantwortung für die im Ab
satz I gekennzeichneten völkerrechtswidrigen Handlungen tra
gen oder die derartige Handlungen begehen, die besonders


